
I.1. HauptS 
 

HAUPTSATZUNG 
der Gemeinde Eppendorf und der Ortsteile Großwaltersdorf und Kleinhartmannsdorf 

Vom 20. November 2001 
 
Auf Grund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Form der 
Bekanntmachung vom 14. Juni 1999 (GVBl. Seite 345) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. No-
vember 2000 (GVBl. Seite 482) hat der Gemeinderat der Gemeinde Eppendorf am 20. November 
2001 mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder die folgende Hauptsatzung beschlossen: 
 

Abschnitt I 
 

§ 1 
Organe der Gemeinde 

 
Organe der Gemeinde sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. 
 

Abschnitt II 
Gemeinderat 

 
§ 2 

Rechtsstellung und Aufgaben 
 
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde. Er führt die Be-
zeichnung Gemeinderat. Der Gemeinderat legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest 
und entscheidet über alle Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht der Bürgermeister kraft Gesetz 
zuständig ist oder ihm der Gemeinderat bestimmte Angelegenheiten überträgt. Der Gemeinderat ü-
berwacht die Ausführung seiner Beschlüsse und sorgt beim Auftreten von Missständen in der Ge-
meindeverwaltung für deren Beseitigung durch den Bürgermeister. 
 

§ 3 
Zusammensetzung des Gemeinderates 

 
(1) Der Gemeinderat besteht aus den Gemeinderäten und dem Bürgermeister als Vorsitzenden. 

(2) Nach dem Stand vom 31.12.2000 beträgt die Einwohnerzahl der Gemeinde 4913. Die Zahl der 
Gemeinderäte wird gemäß § 29 Abs. 2  i. V. m. Abs. 3 SächsGemO auf 18 festgelegt. 

 
Abschnitt III 

Ausschüsse des Gemeinderats 
 

§ 4 
Beschließende Ausschüsse und deren Aufgaben 

 

(1) Es werden folgende beschließende Ausschüsse gebildet: 

1. der Verwaltungsausschuss 
2. der Technische Ausschuss. 

(2) Jeder dieser Ausschüsse besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und vier weiteren Mit-
gliedern des Gemeinderats. Der Gemeinderat bestellt die Mitglieder und deren Stellvertreter in glei-
cher Zahl widerruflich aus seiner Mitte. Die Zusammensetzung dieser Ausschüsse soll der Mandats-
verteilung im Gemeinderat entsprechen. 

(3) Den beschließenden Ausschüssen werden die in den §§ 5 und 6 bezeichneten Aufgabengebiete 
zur dauernden Erledigung übertragen. Innerhalb ihres Geschäftskreises sind die beschließenden Aus-
schüsse zuständig für 

1. die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan, soweit der Betrag im Einzelfall mehr 
als 10.000,00 €, aber nicht mehr als 40.000,00 € beträgt, 

2. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben von mehr als 
3.000,00 €, aber nicht mehr als 5.000,00 € im Einzelfall. 
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Die vorgegebenen Wertgrenzen beziehen sich jeweils auf den einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang. 
Die Zerlegung eines solchen Vorgangs in mehrere Teile zur Begründung einer anderen Zuständigkeit 
ist nicht zulässig. Bei voraussehbar wiederkehrenden Leistungen bezieht sich die Wertgrenze auf den 
Jahresbetrag. 

(4) Ergibt sich, dass eine Angelegenheit für die Gemeinde von besonderer Bedeutung ist, können die 
beschließenden Ausschüsse die Angelegenheit dem Gemeinderat zur Beschlussfassung unterbreiten. 
Lehnt der Gemeinderat eine Behandlung ab, entscheidet der zuständige beschließende Ausschuss. 

(5) Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat nach § 41 Abs. 2 SächsGemO vorbehal-
ten ist, sollen den beschließenden Ausschüssen innerhalb ihres Aufgabengebietes zur Vorberatung 
zugewiesen werden. Anträge, die nicht vorberaten worden sind, müssen auf Antrag des Bürgermeis-
ters oder von 1/5 aller Mitglieder des Gemeinderates den zuständigen beschließenden Ausschüssen 
zur Vorberatung überwiesen werden. 

 
§ 5 

Aufgaben des Verwaltungsausschusses 
 

(1) Die Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses umfasst folgende Aufgabengebiete: 
 
1. Personalangelegenheiten, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, 
2. Finanz- und Haushaltswirtschaft einschließlich Abgabeangelegenheiten, 
3. Schulangelegenheiten, Angelegenheiten nach dem Kindertagesstättengesetz, 
4. soziale und kulturelle Angelegenheiten, 
5. Gesundheitsangelegenheiten, 
6. Marktangelegenheiten, 
7. Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften einschließlich der Waldbewirtschaftung,      
    Jagd, Fischerei und Weide. 

(2) Innerhalb des vorgenannten Geschäftskreises entscheidet der Verwaltungsausschuss über: 

1. die Ernennung, Beförderung und Entlassung von Beamten des einfachen Dienstes sowie des 
mittleren Dienstes bei einschließlich Besoldungsgruppe A8 und von Angestellten der Vergütungs-
gruppe VIb und Vc BAT-O, soweit es sich nicht um Aushilfsangestellte handelt, 

2. die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen Zuschüssen von mehr als 
500,00 €, aber nicht mehr als 3.000,00 € im Einzelfall, 

3. die Stundung von Forderungen von mehr als zwei Monaten bis zu sechs Monaten in unbe-
schränkter Höhe, von mehr als sechs Monaten und von mehr als 2.000,00 € bis zu einem Höchst-
betrag von 50.000,00 €, 

4. den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde oder die Niederschlagung solcher Ansprüche, die Füh-
rung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn der Verzicht oder die 
Niederschlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen das Zugeständnis der Gemeinde im Einzel-
fall mehr als 1.000,00 €, aber nicht mehr als 3.000,00 € beträgt, 

5. die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb und Tausch von Grundeigentum oder 
grundstücksgleichen Rechten, wenn der Wert mehr als 1.000,00 €, aber nicht mehr als 3.000,00 € 
im Einzelfall beträgt, 

6. Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichen Vermögen bei einem jährlichen 
Miet- oder Pachtwert von mehr als 500,00 €, aber nicht mehr als 3.000,00 € im Einzelfall, bei der 
Vermietung gemeindeeigener Wohnungen in unbeschränkter Höhe, 

7. die Veräußerung von beweglichen Vermögen von mehr als 1.000,00 €, aber nicht mehr als 
5.000,00 € im Einzelfall, 

8. alle übrigen Angelegenheiten, für die nicht nach § 6 Abs. 1 der Technische Ausschuss zuständig 
ist. 

 
§ 6 

Aufgaben des Technischen Ausschusses 
 

(1) Die Zuständigkeit des Technischen Ausschusses umfasst folgende Aufgabengebiete: 
1. Bauleitplanung und Bauwesen (Hoch- und Tiefbau, Vermessung), 
2. Versorgung und Entsorgung, 
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3. Straßenbeleuchtung, technische Verwaltung der Straßen, Bauhof, Fuhrpark, 
4. Verkehrswesen, 
5. Feuerlöschwesen sowie Katastrophen- und Zivilschutz 
6. Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten, 
7. technische Verwaltung gemeindeeigener Gebäude, 
8. Sport-, Spiel-, Bade-, Freizeiteinrichtungen, Park- und Garagenanlagen, 
9. Umweltschutz, Landschaftspflege und Gewässerunterhaltung. 

(2) Innerhalb des vorgenannten Geschäftskreises entscheidet der Technische Ausschuss über: 

1. Das gemeindliche Einvernehmen bei Entscheidungen über 
a) Neubau freistehender Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebauten innerhalb der im Zusammen-

hang bebauten Ortslage von Eppendorf gem. § 34 BauGB, 
b) Ausnahmen und Befreiungen gem. § 31 BauGB, 
c) Nutzungsbeschränkungen auf künftigen Gemeindebedarfs-, Verkehrs-, Versorgungs- und 

Grünflächen gem. § 32 BauGB, 
d) Bauvorhaben gem. § 35 Abs. 2 BauGB, 

2. Entscheidung über Inanspruchnahme des gesetzlichen Vorkaufsrechtes der Gemeinde bis zu 
einer Wertgrenze von 5.000,00 € nach §§ 24 und 25 BauGB, 

3. die Erteilung von Genehmigungen und Zwischenbescheiden für Vorhaben und Rechtsvorgänge 
nach dem zweiten Kapitel des Baugesetzbuches (Städtebauordnung). 

 
§ 7 

Beratende Ausschüsse und deren Aufgaben 
 

Es werden keine beratenden Ausschüsse gebildet. Zur Erfüllung spezieller Aufgaben mit zeitlich be-
fristetem Umfang wird vom Bürgermeister ein Gremium berufen. 

 
§ 8 

Ältestenrat 
 

Es wird ein Ältestenrat gebildet, dem der Bürgermeister sowie die Vorsitzenden der im Gemeinderat 
vertretenen Fraktionen angehören. Der Ältestenrat berät den Bürgermeister in Fragen der Tagesord-
nung und des Ganges der Verhandlungen. Vorsitzender des Ältestenrates ist der Bürgermeister. 

 
Abschnitt IV 

Bürgermeister 
 

§ 9 
Rechtsstellung des Bürgermeisters 

 

(1) Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderats und Leiter der Gemeindeverwaltung. Er 
vertritt die Gemeinde. 

(2) Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Seine Amtszeit beträgt sieben Jahre. 
 

§ 10 
Aufgaben des Bürgermeisters 

 

(1) Der Bürgermeister ist für die sachgemäße Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen 
Gang der Gemeindeverwaltung verantwortlich und regelt die innere Organisation der Gemeindever-
waltung. Er erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihm 
sonst durch Rechtsvorschrift oder vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben. 

(2) Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung dauernd übertragen, soweit es sich 
nicht bereits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt:  

1. die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis zum Betrag von 10.000,00 € im Einzel-
fall, 

2. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben und zur Verwendung von 
Deckungsreserven bis zu 3.000,00 € im Einzelfall, 



I.1. HauptS  Seite 4 von 5 
 
 
3. die Ernennung, Beförderung und Entlassung von Angestellten der Vergütungsgruppe X – VII BAT-

O, Aushilfskräften, Arbeitern, Beamtenanwärtern, Auszubildenden, Praktikanten und anderen in 
Ausbildung stehenden Personen, 

4. die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und Gehaltsvorschüssen sowie von Unterstützungen 
und Arbeitgeberdarlehen im Rahmen der vom Gemeinderat erlassenen Richtlinien, 

5. die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen Zuschüssen bis zu  500,00 € 
im Einzelfall, 

6. die Stundung von Forderungen im Einzelfall bis zu zwei Monaten in unbeschränkter Höhe, bis zu 
sechs Monaten und bis zu einem Höchstbetrag von 2.000,00 €, 

7. den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und die Niederschlagung solcher Ansprüche, die Füh-
rung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn der Verzicht oder die 
Niederschlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen das Zugeständnis der Gemeinde im Einzel-
fall nicht mehr als 1.000,00 € beträgt, 

8. die Veräußerung und dingliche Belastung, der Erwerb und Tausch von Grundeigentum oder 
grundstücksgleichen Rechten im Wert bis zu 1.000,00 € im Einzelfall, 

9. Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichen Vermögen bis zu einem jährli-
chen Miet- oder Pachtwert von 500,00 € im Einzelfall, 

10. die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 1.000,00 € im Einzelfall, 

11. die Bestellung von Sicherheiten, die Übernahme von Bürgschaften und von Verpflichtungen aus 
Gewährverträgen und den Abschluss der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, 
soweit sie im Einzelfall den Betrag von 3.000,00 € nicht übersteigen. 

 
§ 11 

Stellvertretung des Bürgermeisters 
 

Der Gemeinderat bestellt aus seiner Mitte zwei Stellvertreter des Bürgermeisters. Die Stellvertretung 
beschränkt sich auf die Fälle der Verhinderung. 

 
§ 12 

Gleichstellungsbeauftragte 
 

(1) Der Bürgermeister bestellt eine Dienstkraft zur Gleichstellungsbeauftragten. Die/der Gleichstel-
lungsbeauftragte erfüllt ihre Aufgaben im Ehrenamt. 

(2) Aufgabe des/der Gleichstellungsbeauftragten ist es, in der Gemeindeverwaltung auf die Verwirkli-
chung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Männern und Frauen (Art. 3 Abs. 2 des Grundge-
setzes) hinzuwirken. Dazu gehört insbesondere 

- die Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit von Gemeindevertretern und Ge-
meindeverwaltung sowie 

- die Mitwirkung an Maßnahmen der Gemeindeverwaltung, die die Gleichstellung von Männern 
und Frauen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der beruflichen Lage von Frauen be-
rühren. 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte ist in der Ausübung ihrer Tätigkeit unabhängig und kann an den 
Sitzungen des Gemeinderates sowie der für seinen/ihren Aufgabenbereich zuständigen Ausschüssen 
mit beratender Stimme teilnehmen. Der Bürgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte über geplan-
te Maßnahmen gem. Abs. 2 rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. 

 
Abschnitt V 

Mitwirkung der Bürgerschaft 
 

§ 13 
Einwohnerversammlung 

 

Eine Einwohnerversammlung gem. § 22 SächsGemO ist anzuberaumen, wenn dies von den Einwoh-
nern beantragt wird. Der Antrag muss unter Bezeichnung der zu erörternden Angelegenheiten schrift-
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lich eingereicht werden. Der Antrag muss von mindestens 5 vom Hundert der Einwohner, die das 16. 
Lebensjahr vollendet haben, unterzeichnet sein. 

 
§ 14 

Bürgerbegehren 
 

Die Durchführung eines Bürgerentscheids nach § 25 SächsGemO kann schriftlich von Bürgern der 
Gemeinde beantragt werden (Bürgerbegehren). Das Bürgerbegehren muss mindestens von 5 vom 
Hundert der Bürger der Gemeinde und der nach § 16 Abs. 1 Satz 2 SächsGemO Wahlberechtigen 
unterzeichnet sein. 

 
 
 
 

Abschnitt VI 
Ortschaftsverfassung 

 
§ 15 

Ortschaftsverfassung 
 

(1) In den Ortsteilen Großwaltersdorf und Kleinhartmannsdorf wird die Ortschaftsverfassung einge-
führt. 

(2) Für die vorgenannten Ortsteile wird ein Ortschaftsrat gebildet und ein ehrenamtlich tätiger Orts-
vorsteher bestellt. Die Zahl der Mitglieder im Ortschaftsrat des Ortsteils Großwaltersdorf wird auf 
sechs festgelegt. Die Zahl der Mitglieder im Ortschaftsrat des Ortsteils Kleinhartmannsdorf wird auf 
sechs festgelegt. 

 
Abschnitt VII 

Schlussbestimmungen 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 

(1) Diese Hauptsatzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. 

(2) Zum selben Zeitpunkt tritt die bisherige Hauptsatzung vom 10. Dezember 1998 außer Kraft. 

Eppendorf, 22. November 2001  

 

Schulze 
Bürgermeister 

 


